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Online-Fortbildung 
 

Das Urteil des EuGH zum Schutzstatus syrischer Wehrdienstverweigerer  
Empfehlungen für die Beratungspraxis  

 
 
Referentin:  Oda Jentsch, Rechtsanwältin in Berlin  
 
Termin:   Mittwoch, 10. Februar, 10-12 Uhr  

 
Ort:   Als Online-Seminar über die Videokonferenzplattform Zoom  
 
Inhalte: Am 19. November 2020 hat der Europäische Gerichtshof im Fall eines syrischen Asylsuchen-
den entschieden, dass ihm vom BAMF zu Unrecht lediglich der subsidiäre Schutz zuerkannt wurde 
und ihm aufgrund der Wehrdienstverweigerung in Syrien stattdessen GFK-Flüchtlingsschutz im Sinne 
der Genfer Flüchtlingskonvention zu gewähren ist (EuGH, Urteil C-238/19, EZ gg. Deutschland). In der 
Kurzfortbildung werden unter Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung (u.a. VGH Baden-
Württemberg, Beschluss vom 22.12.2020 - A 4 S 4001/20) die Folgen der EuGH-Entscheidung für die 
Beratung syrischer Geflüchteter besprochen. Ein Schwerpunkt wird auf der Frage liegen, wann unter 
Berufung auf das Urteil ein Asylfolgeantrag gestellt werden sollte. Beachtet werden muss für Folgean-
träge unbedingt die dreimonatige Antragsfrist ab Kenntnis der neuen Rechtslage (19.02.2021!).  
 

Zielgruppe: Die Fortbildung richtet sich an haupt- und ehrenamtliche Berater:innen von Geflüchteten 
in Berlin, die bereits über solide Kenntnisse im Asyl- und Aufenthaltsrecht verfügen.   
 
Vorbereitung: Wir empfehlen zur Vorbereitung auf die Fortbildung das EuGH-Urteil C-238/19 zu 
lesen (https://www.asyl.net/rsdb/m29016/) und aktuelle Texte zum Asylgesetz vorzuhalten, zB. Aus-
länderrecht Beck-Texte im dtv 5537, 34. Auflage oder unter www.gesetze-im-internet.de 
 
Anmeldung: Verbindliche Anmeldung per E-Mail an Martina Mauer mauer@fluechtlingsrat-berlin.de 
mit Betreff „Anmeldung Fortbildung Wehrdienstverweigerer“. Bitte teilen Sie auch Ihren Arbeitge-
ber/Einsatzstelle mit. Sie erhalten von uns eine Anmeldebestätigung mit den Zugangsdaten für Zoom. 
Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit der Verarbeitung und Speicherung Ihrer personenbezogenen 
Daten einverstanden. Ihre Anmeldedaten verwenden wir ausschließlich zum Veranstaltungsmanage-
ment gemäß unserer Datenschutzerklärung www.fluechtlingsrat-berlin.de/datenschutz.php sowie als 
Nachweis gegenüber unseren Fördermittelgebern.  
 
Teilnahmebeitrag: Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Wir bitten Sie jedoch um rechtzeitige Absage 
(mind. 24 Stunden vor Beginn!), sollten Sie an der Teilnahme verhindert sein. 
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